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Vertretung der Landeshauptstadt München 
in Stiftungen und Schenkungen 

- Gremien, denen keine Mitglieder aus dem e.a. Stadtrat angehören -

Stand: 04.07.2014
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1. Ballettstiftung Heinz Bosl (ehem. Heinz Bosl-Stiftung)

Vertretung im Stiftungsrat (Mitgliedschaft)

Gem. § 8 Abs. 1 der Stiftungssatzung besteht der Stiftungsrat aus mindestens 3 und höchstens 13 

Mitgliedern. Die Landeshauptstadt München ist Mitglied der Stiftungsrats. Sie hat das Recht, jeweils 

einen Vertreter/eine Vertreterin zu den Sitzungen zu entsenden. Eine Abberufung dieses 

Vertreters/dieser Vertreterin ist zulässig. Da beide originären Mitglieder des Stiftungsrats 

ausgeschieden sind und die Stifterin ohne Nachfolgebenennung ausgeschieden ist, ergänzt sich der 

Stiftungsrat durch Zuwahl. 

Der Kulturreferent/ die Kulturreferentin

Betreuungsreferat: Kulturreferat
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2. Bürgerstiftung Zukunftsfähiges München

Mitglied des Stiftungsrates:

Der/Die Referent/-in des Referates für Gesundheit und Umwelt 

Die Bürgerstiftung (Zukunftsfähiges) München wurde durch stiftungsinternen 

Beschluss im Jahre 2009 in Bürgerstiftung München umbenannt.

Das Besetzungsverfahren ist in der Stiftungssatzung geregelt.

Durch die Stiftungseinlage der LHM in Höhe von 100.000,--DM im Jahr 2000 ist die 

LHM Mitglied in der Stiftungsversammlung geworden. Die LHM kann eigenständig 

festlegen, wer sie in der Stiftungsversammlung vertritt (aktiv oder passiv). (sog. 

Berufung durch die LHM).

Die Mindesthöhe der Stiftungseinlage für die Mitgliedschaft in der Stiftungsver-

sammlung beträgt derzeit 1.500,-- €.

Im Zuge der seinerzeitigen Gründung der Bürgerstiftung (Zukunftsfähiges) München 

wurde vom Stadtrat gewünscht, dass die LHM im Stiftungsbeirat vertreten sein soll. 

Voraussetzung/Hintergrund hierfür ist die Stiftungseinlage der LHM in Höhe von 

100.000,-- DM. Gewählt werden die Stiftungbeiratsmitglieder von der Stiftungsver-

sammlung auf Vorschlag. 

Derzeit im Stiftungsbeirat ist Herr berufsm. Stadtrat Lorenz.

Betreuungsreferat: Referat für Gesundheit und Umwelt
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3. Pettenkofer – Stiftung

Vertretung im Kuratorium 

Lt. § 6 Ziffer 2 der Satzung besteht das Kuratorium aus drei Mitgliedern, nämlich

a) der Referentin/dem Referenten des Sozialreferates als Vorsitzender/Vorsitzendem

bzw. einem von ihr/ihm benannten Vertreter aus dem Sozialreferat, 

b) den beiden Inhabern der Lehrstühle des Max-von-Pettenkofer-Instituts für Hygiene

und Medizinische Mikrobiologie der Ludwig-Maximilians-Universität in München bzw. 

einem von ihnen benannten Vertreter; sie übernehmen wechselweise den stellvertretenden Vorsitz; 

der Wechsel findet jeweils nach zwei Jahren statt.

Betreuungsreferat: Sozialreferat
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4. Stiftung Prix Jeunesse

Vertretung im Präsidium

Das Präsidium besteht  nach § 8 der Stiftungssatzung aus neun Mitgliedern, und 

zwar aus je einem Vertreter

- des Freistaates Bayern

- der Landeshauptstadt München

- des Bayerischen Rundfunks

- des zweiten Deutschen Fernsehens

- der UER (Union Europeene de Radiodiffusion)

- der UNESCO oder einer von ihr beauftragten Organisation

- des KJCYP (International Centre of Film for Children and Joung People)

- der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien 

- und einen Ehrenmitglied

Kulturreferat - Leitung

Betreuungsreferat: Kulturreferat
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5. Stiftung Villa Stuck

Vertretung im Stiftungsrat

(Amtszeit: 5 Jahre –momentaner Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2016)

Gem. § 7 Ziff.1 der Stiftungssatzung besteht der Stiftungsrat aus fünf natürlichen Personen.

Gem. § 7 Ziff. 2 werden drei Mitglieder von der Landeshauptstadt München berufen.

Mitglieder, berufen von der LHM::

Berufsm. StR. Dr. Küppers als Kulturreferent (Vorsitzender)

Dr. York Langenstein

Prof. Udo Zimmermann

Weitere Mitglieder lt. Satzung:

Gem. § 7 Ziff. 3: Ein Mitglied wurde von dem Verein zur Förderung der Stiftung Villa 

Stuck e.V. entsandt:

Detlev Gantenberg (stellv. Vorsitzender)

Gem. § 7 Ziff. 4: Amélie Ziersch

Betreuungsreferat:   Kulturreferat – Museum Villa Stuck
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6. Waltershausen Stiftung

Vertretung im Vorstand

Gem. § 7 der Satzung besteht der Stiftungsvorstand aus fünf Mitgliedern. 

Er wird gebildet aus

a) dem/der Leiter/in der Kammermusik/des Kammerorchesters

b) dem/der Leiter/in der städtischen Sing- und Musikschule München

c) sowie weiteren Personen aus dem kulturellen und/oder wirtschaftlichen Leben Münchens

Betreuungsreferat: Referat für Bildung und Sport


